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Text 

§ 46. Der Bundesminister für Finanzen hat mit Verordnung die Vorschriften für die Verwaltung von 
Zollkontingenten und Zollplafonds im Sinn des Artikels 20 Abs. 5 ZK sowie für die Verwaltung der 
Überwachung bestimmter Waren, die einer zolltariflichen Überwachungsmaßnahme unterliegen, 
festzulegen. Dabei sind die Vorgangsweise in anderen Mitgliedstaaten und die Grundsätze der 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sowie die Erfordernisse der Datenverarbeitung zu beachten. In der 
Verordnung können besondere Anzeigepflichten, die vor der Anmeldung zu erfüllen sind, festgelegt 
werden. 


